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Das Bezirksamt beschließt: 

1. Die örtliche Abgrenzung der 9 Wahlkreise für die Wahl zum Abgeordnetenhaus im 
Wahlkreisverband Pankow erfolgt entsprechend der Anlagen. 

2. Die aus der Anlage ersichtliche Vorlage ist der Bezirksverordnetenversammlung zur 
Kenntnis zu geben. 

 

Sören Benn 
Bezirksbürgermeister 

 



 

Bezirksamt Pankow von Berlin .2020 

An die  
Bezirksverordnetenversammlung 

Drucksache-Nr.: 

Vorlage zur Kenntnisnahme 
für die Bezirksverordnetenversammlung gemäß § 15 BezVG 

Gegenstand der Vorlage 

Örtliche Abgrenzung der 9 Wahlkreise für die Wahl zum Abgeordnetenhaus im Wahlkreis-
verband Pankow. 

Beschlussentwurf 

Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen: 
 
Gemäß § 15 Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG) wird berichtet: 
 
Das Bezirksamt hat in seiner Sitzung am ……08.2020 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Die örtliche Abgrenzung der 9 Wahlkreise für die Wahl zum Abgeordnetenhaus  
im Wahlkreisverband Pankow erfolgt entsprechend der Anlagen. 

 

Begründung 

Gemäß § 9 Abs. 4 Landeswahlgesetz wird von den Bezirken bis zum 47. Monat nach Beginn 
der Wahlperiode (d.h. bis zum Ende September 2020) die örtliche Abgrenzung der Wahlkrei-
se im Bezirk vorgenommen. Die Abgrenzung der Wahlkreise ist im Amtsblatt von Berlin zu 
veröffentlichen. Nach § 9 Absatz 2 des Landeswahlgesetzes sind die Wahlkreise so zu be-
stimmen, dass auf alle Wahlkreise im Wahlgebiet eine möglichst gleich große Anzahl von 
Deutschen entfällt. Die Abweichungen vom Berliner Durchschnitt sind also möglichst gering 
zu halten. Dies betrifft nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (Beschluss 
vom 31. Januar 2012 – 2 BvC 3/11-) auch das Verhältnis der Zahl der wahlberechtigten voll-
jährigen Deutschen zu der Gesamtzahl aller Deutschen im Wahlkreis. Da das Wahlrecht des 
Landes Berlin dies nicht weiter regelt, erfolgt die Orientierung hierzu an § 3 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 



3 Bundeswahlgesetz. Die Bevölkerungszahl eines Wahlkreises soll demnach von der durch-
schnittlichen Bevölkerungszahl der Wahlkreise nicht um mehr als 15 vom Hundert nach 
oben oder unten abweichen; beträgt die Abweichung mehr als 25 vom Hundert, ist eine 
Neuabgrenzung vorzunehmen. Die durchschnittlichen Abweichungen in den Pankower 
Wahlkreisen (Abweichung Deutsche vom Berliner Durchschnitt; Abweichung Deutsche 18 
Jahre und älter sowie mindestens 3 Monate Hauptwohnsitz in Berlin; Verhältnis Deutsche zu 
Wahlberechtigten) liegen weit unterhalb der zulässigen Abweichungen von 15 %. 

Im Bezirk Pankow ergibt sich auf der Grundlage der Zahlen aus dem anonymisierten Statisti-
kabzug aus dem Melderegister zum aktuellsten Stichtag 31. Dezember 2019 folgende Über-
sicht in den 9 AGH - Wahlkreisen: 

 

      
 

1 2 3 4 5 6 
 

7 

Bezirk Abgeordneten- 
hauswahlkreis 

Deutsche 
Einwohner 
insgesamt 

Deutsche 18 J. und 
älter mind. 3 

Monate Haupt-
wohnsitz 

Deutsche und EU 16 J. 
und älter mind. 3 

Monate Hauptwohnsitz 

Abweichung Deut-
sche vom Berliner 
Durchschnitt in % 
(siehe Spalte 3) 

Abweichung Wahlbe-
rechtigte vom Berli-

ner Durchschnitt in % 
(siehe Spalte 4) 

3 1 43297 35059 36830 12,87 10,23 
3 2 40643 32971 35016 5,95 3,66 
3 3 42353 33674 35991 10,41 5,87 
3 4 34566 29070 30600 -9,89 -8,60 
3 5 36517 30363 32624 -4,81 -4,54 
3 6 38482 30922 36730 0,32 -2,78 
3 7 36070 30310 34052 -5,97 -4,70 
3 8 36842 29198 34654 -3,96 -8,20 
3 9 41460 33715 37309 8,08 6,00 

Pankow 350230 285282 313806   
 

          
Berlin   2992150 2480890 2787839    
Berliner 
Durchschn.   38361 31806    

 

 

Eine Veränderung der örtlichen Abgrenzung der AGH – Wahlkreise ist für die Wahlen zum 
Abgeordnetenhaus von Berlin 2021 nicht notwendig. Die Anlage ist zur Veröffentlichung im 
Amtsblatt von Berlin vorgesehen.  

Haushaltsmäßige Auswirkungen 

keine 

Gleichstellungs- und gleichbehandlungsrelevante Auswirkungen 

keine  

Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung 

keine  



Kinder- und Familienverträglichkeit 

entfällt  

Sören Benn 
Bezirksbürgermeister 
 

Vollrad Kuhn 
Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung und 
Bürgerdienste 
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